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§ 67h EisbG Leistungsabhängige
Wegeentgeltbestandteile

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

§ 67h.

Unter Anwendung der Grundsätze einer leistungsabhängigen Entgeltregelung gemäß Anhang VI Nummer 2 der

Richtlinie 2012/34/EU, die für die gesamte Eisenbahninfrastruktur zu gelten haben, müssen die Wegeentgeltregeln

überdies leistungsabhängige Bestandteile enthalten, die den Zugangsberechtigten und dem

Eisenbahninfrastrukturunternehmen Anreize zur Vermeidung von Betriebsstörungen und zur Erhöhung der Leistung

der Eisenbahninfrastruktur bieten. Das können insbesondere Pönalen für Betriebsstörungen der

Eisenbahninfrastruktur, eine Entschädigung für von den Störungen betro>ene Zugangsberechtigte und eine

Bonusregelung für Leistungen, die das vereinbarte Leistungsniveau übersteigen, sein.
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